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Arbeitsblatt AS 4
Information für den Arbeitgeber bei der
Beurteilung von Arbeitsbedingungen

und deren Dokumentation

Hinweise zur Umsetzung der Verordnung
Persönliche Schutzausrüstungen

auf der Grundlage von § 19 Arbeitsschutzgesetz

Checkliste als Hilfe für den Arbeitgeber

Atemschutz ist notwendig bei allen Arbeiten, bei denen in der Atemluft Stäu-
be, Aerosole oder Gase vorkommen, die, wenn sie eingeatmet werden, die Ge-
sundheit gefährden können. Dies kann z. B. der Fall sein beim Bewegen von Ge-
treide, Heu und Stroh, beim Schroten, bei Arbeiten im Schweinestall sowie beim
Konservieren aber auch bei Pflanzenschutzarbeiten, bei Reinigungs- und Desinfek-

tionsarbeiten, Farbspritzarbeiten, bei Schleif- und Trennarbeiten von Stein und Beton und beim
Hantieren mit faserhaltigen Bau- und Isoliermaterialien.

Bei welchen Arbeiten in meinem Betrieb ist Atemschutz erforderlich?

Pflanzenschutzarbeiten Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten Farbspritzarbeiten

Schleif- und Trennarbeiten Arbeiten mit faserhaltigen Bau- und Isolierstoffen

Sonstige: _________________________________________________________________________

Arbeit in Staubbereichen z. B. Getreidelagerung, Schweinestall Ja nein entf.

Stehen im Betrieb ausreichend Einwegmasken (Kennzeichnung FFP2) für die
Arbeit in Staubbereichen zur Verfügung?
- Wird der Maskenvorrat trocken und staubfrei gelagert ?

- Weiß jeder Mitarbeiter, wo er die Masken findet?

Arbeiten mit Pflanzenschutz-, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
Sind für die Personen, die mit Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln umge-
hen, jeweils eine Atemschutzmaske und die jeweils richtigen Filter vorhanden?
- Ist die Maske sauber und wird sie staubgeschützt aufbewahrt?

- Sind die vorrätigen Kombinationsfilter noch brauchbar (Verfallsdatum prüfen)?
- Werden geöffnete Filter mit Aktivkohle unter Luftabschluss aufbewahrt?

Werden bei der Unterweisung nach § 12 ArbSchG die Arbeitnehmer darauf hin-
gewiesen, bei welchen Arbeiten Atemschutz getragen werden muss.
Reagieren einzelne Mitarbeiter besonders empfindlich auf Staub oder bestimmte
Aerosole? Wenn ja: Wurde schon ein Facharzt eingeschaltet? Diese Mitarbeiter
sollten zur Vorbeugung einer Sensibilisierung nicht mit dem allergisierenden Stoff
in Verbindung kommen oder sich konsequent schützen.

–

—

–
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Augenschutz ist notwendig bei Schleif- und Trennarbeiten, bei Arbeiten mit
Motorsäge und Motorsense, bei Arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln, Lösemitteln,
Farben, Laugen, Säuren und bei Arbeiten unter UV-Strahlung.

Bereich Werkstatt Ja nein Entf.
Befindet sich in der Werkstatt eine Schutzbrille für Schleifarbeiten?
- Ist für jeden augenfällig, wo sich die Schutzbrille befindet?
- Sind die Brillengläser frei von Verschmutzungen?
- Wird die Schutzbrille vor Schmutz und Kratzern geschützt aufbewahrt?
Ist für Elektro-Schweißarbeiten ein Schweißerschutzschild vorhanden?
Ist für Autogenschweißarbeiten eine geeignete Schutzbrille vorhanden?

Arbeiten mit Motorsäge oder Freischneider
Ist für die Arbeit mit Motorsäge oder Motorsense geeigneter Augenschutz vor-
handen, z. B. Gesichtsschutz an der Helmkombination?

Arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln, Säuren, Laugen, Lösungsmitteln,
Kalkbrühe, Farben...
Ist für Arbeiten mit ätzenden Flüssigkeiten eine Schutzbrille vorhanden?
- Ist für jeden augenfällig, wo sich die Schutzbrille befindet?
- Sind die Brillengläser frei von Verschmutzungen?
- Wird die Schutzbrille vor Schmutz und Kratzern geschützt aufbewahrt?
Sind für Brillenträger geeignete Schutzbrillen vorhanden (Schutzbrillen mit Kor-
rekturgläsern oder geeignete Überbrillen)?
Werden bei der Unterweisung nach § 12 ArbSchG die Arbeitnehmer darauf
hingewiesen, bei welchen Arbeiten welcher Augenschutz getragen werden
muss?

Fußschutz –Sicherheitsschuhe und Sicherheitsstiefel müssen immer dann
zur Verfügung gestellt und getragen werden, wenn Gefahr für die Füße besteht.
Weil im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb die Arbeitsplätze und die Tätigkei-

ten sehr unterschiedlich sind und oft sehr schnell wechseln, wird empfohlen, bei der Arbeit
konsequent Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsstiefel zu tragen.

Ja nein entf.
Ist jeder Mitarbeiter mit geeigneten Sicherschuhen ausgestattet? (S1 bei Arbeiten
in trockenen Bereichen; S2 bei Arbeiten auch im Freien und bei feuchtem Wetter;
S3 bei Bauarbeiten, S2 und S4, plus bei Motorsägenarbeiten )
- Sind die Mitarbeiter mit Tragekomfort und Passform zufrieden?
- Werden Schuhe bzw. Stiefel konsequent getragen?
Stehen zusätzlich für Arbeiten im Stall, Weinbau, Kellerwirtschaft oder in nasser
Umgebung Sicherheitsstiefel (vorzugsweise PU-Stiefel) zur Verfügung?

Werden bei der Unterweisung nach § 12 ArbSchG die Arbeitnehmer darauf hin-
gewiesen, bei welchen Arbeiten Sicherheitsschuhe getragen werden müssen?

Gehörschutz ist notwendig bei allen Arbeiten, bei denen der Schalldruckpe-
gel am Ohr 85 dB(A) übersteigt. Dies ist insbesondere der Fall beim Betrieb von
Motorsägen, Freischneidern, Trennschleifern, Holzbearbeitungsmaschinen,
Buschholzhackern und allen anderen Geräten, die mit dem nebenstehenden Ge-
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botszeichen ausgerüstet sind. Der Schalldruckpegel kann den zulässigen Wert aber auch über-
steigen, z. B. im Schweinestall, in der Nähe von Körnergebläsen, beim Schlepperfahren, beim
Betrieb von Schrotmühlen usw.

Was man über Lärm wissen sollte: Der Hörvorgang findet über mikroskopisch kleine Haarzellen im Innenohr statt. Diese
Zellen können durch Lärm zerstört werden, ein solcher Schaden ist irreparabel. Deshalb sollte man mit dem Gehör grundsätz-
lich keine Kompromisse eingehen. Wenn eine Lärmbelastung von mehr als 85 dB(A) Dauerschallpegel vorliegt, so müssen
Personen, die sich in diesem Lärm aufhalten, ständig Gehörschutz tragen. Ständig heißt 100% Tragezeit. Schon 5 Minuten
Nachlässigkeit innerhalb eines Arbeitstages bedeuten eine erhebliche Reduzierung der Schutzwirkung und damit eine Erhö-
hung des Lärmschadenrisikos. Gesundheitsschädlicher Lärm ist immer eine Kombination aus Lärm mit Schalldruckpegeln
über 85 dB(A) und der Zeit, die man sich solcher Belastung aussetzt. So ergeben z. B. 15 Minuten Lärmbelastung bei 100
dB(A) (z. B. neuere Motorsäge) die gleiche Dosis an Lärm wie 8 Stunden bei 85 dB(A) oder 30 sek bei 115 dB(A) (z. B. im
Schweinestall). Eine Erhöhung des Schalldruckpegels um 3 dB(A) entspricht einer Verdopplung des Lärms.

In welchen Betriebsbereichen bzw. bei welchen Arbeiten ist Gehörschutz erforderlich?

Schweinestall Körnergebläse Schlepperfahren Schrotmühle Kellerwirtschaft

Motorsäge Freischneider Trennschleifer Holzbearbeitungsmaschine _________

Buschholzhacker

Sonstige:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Bereich Werkstatt ja nein entf.
Steht jedem Mitarbeiter, der in Lärmbereichen arbeitet oder mit lauten Maschinen
umgehen muss, geeigneter Gehörschutz zur Verfügung?
- Ist dieser Gehörschutz für die entstehenden Schalldruckpegel ausreichend?
- Ist bei den vorhandenen Kapselgehörschützern die Abdichtung in Ordnung?

- Sind die Dämmkissen sauber?

Arbeiten mit Motorsäge oder Freischneider
Ist für die Arbeit mit Motorsäge oder Motorsense geeigneter Gehörschutz vor-
handen, z. B. Gehörschutz an der Helmkombination?
- Ist bei den Kapselgehörschützern die Abdichtung in Ordnung?
- Sind die Dämmkissen sauber?

Werden bei der Unterweisung nach § 12 ArbSchG die Arbeitnehmer darauf hin-
gewiesen, bei welchen Arbeiten Gehörschutz getragen werden muss?
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Handschutz gegen mechanische, chemische und thermische Gefährdung ist
enorm wichtig. Für den jeweiligen Einsatzzweck müssen geeignete Schutzhand-
schuhe zur Verfügung stehen.

ja nein entf.
Stehen für die Mitarbeiter, die mit Pflanzenschutzmitteln umgehen, geprüfte
Pflanzenschutzhandschuhe zur Verfügung?
- Werden diese Handschuhe nach jeder Benutzung vor dem Ausziehen gerei-

nigt?
- Werden diese Handschuhe mindestens einmal jährlich erneuert?
Stehen für Arbeiten mit mechanischen Gefährdungen ausreichend geeignete
Schutzhandschuhe zur Verfügung? (z. B. Lederhandschuhe, Baumwollhand-
schuhe mit Nitrilbeschichtung)
Stehen für längere Arbeiten in feuchtem Milieu geeignete Schutzhandschuhe zur
Verfügung? (z. B. Naturlatexhandschuhe (NR), Nitrilhandschuhe (NBR))
Gibt es Hautreaktionen beim Tragen von Handschuhen (z. B. Leder, Latex)
Gibt es einen Hautschutzplan?

Kopfschutz ist notwendig bei Fällung, Durchforstung, Holzrücken und Baum-
pflegearbeiten, bei Arbeiten in Gruben und Steinbrüchen, bei Arbeiten im Bereich
angehobener Lasten, bei Bau- und Abbrucharbeiten, bei Arbeiten in der Nähe von
Gerüsten, bei Lade- und Stapelarbeiten, beim Reiten und beim Sulkyfahren.

ja nein Entf.

Wird geeigneter Kopfschutz zur Verfügung gestellt (s. Merkblatt Körperschutz)?

Wird dieser Kopfschutz von den Mitarbeitern konsequent benutzt?

Werden bei der Unterweisung nach § 12 ArbSchG die Arbeitnehmer darauf hin-
gewiesen, bei welchen Arbeiten Kopfschutz getragen werden muss?

Körperschutz ist notwendig bei Arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln (Stan-
dard-Pflanzenschutzanzug), bei Arbeiten mit der Motorsäge (Schnittschutzhose)
und bei Schweißarbeiten (Lederschürze).

ja Nein entf.

Steht jedem Mitarbeiter, der mit der Motorsäge arbeiten muss, eine Schnitt-
schutzhose zur Verfügung?

Steht jedem Mitarbeiter, der mit Pflanzenschutzmitteln umgeht, ein Standard-
Pflanzenschutzanzug zur Verfügung?

Steht am Schweißplatz in der Werkstatt eine Lederschürze zur Verfügung?

Wird Kälte- und Wetterschutzkleidung zur Verfügung gestellt?

Ort, Datum Checkliste bearbeitet von...


